
Boxsportclub Bayern 02 Augsburg e.V.
Kaltenhoferstrasse 11

86154 Augsburg

Telefon:  0821 - 219 2575
Fax:  0821 - 218 3427

www.bayern02.de
info@bayern02.de

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit trete ich dem Boxsportclub Bayern 02 Augsburg e.V., unter Anerkennung 
der Satzung und rückseitiger Bedingungen

zum:_________________    Mitgliedsnummer:___________

als Mitglied bei.      Abteilung: ________________

Name, Vorname:_________________________________________________

PLZ, Ort, Straße/Nr.:______________________________________________

Geburtsdatum:____________________  Telefon:___________________

email:___________________________

Diese Erklärung stellt gleichzeitig einen Mitgliedsvertrag dar und beinhaltet eine 
Mindestlaufzeit von 12 Monaten mit folgendem Mitgliedsbeitrag:

Kinder und Jugentliche (bis 16 Jahre ): O 30,00 € monatlich 
Erwachsene ( ab 16 Jahre )  : O 40,00 € monatlich 
passives Mitglied    :      O 100,00 € jährlich 

Augsburg, den ______________   ________________________
        Unterschrift ( bei Minderjährigen 
        der Erziehungsberechtigte )

Hiermit erlaube ich dem Boxsportclub Bayern 02 Augsburg e.V., die monatlichen 
Mitgliedsbeiträge bis auf Widerruf mittels Lastschrift von meinem unten angegebenen 
Konto einzuziehen.

O  zum 01. des Monats
O zum 15. des Monats

______________________  _______________ ______________
Institut     BLZ    Kontonummer

Kontoinhaber:  ___________________________
   bitte in Druckbuchstaben

Augsburg, den _________________________  ______________________
         Unterschrift ( Kontoinhaber )

http://www.bayern02.de
http://www.bayern02.de
mailto:info@bayern02.de
mailto:info@bayern02.de


Allgemeine Bedingungen

1. Hausordnung
Jedes Mitglied unterliegt der Hausordnung.

2. Mitgliedschaft, Fortdauer des Vertrages, Kündigung
Die Mitgliedschaft verlängert sich jeweils um die vereinbarte Dauer, falls nicht 6 Wochen vor Ablauf des Vertrages 
seitens einer Vertragspartei die Kündigung erklärt wurde . Für die Kündigung ( per Einschreiben ), vereinbaren die 
Parteien die Schriftform. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf den Zugang - das Einschreibedatum an.
Im Falle einer Erkrankung des Mitgliedes , die zur nachhaltigen Unfähigkeit führt, ein Training auch in leichterer Form 
zu führen, bzw. die sonstigen Angebote des Boxsportclub Bayern 02 Augsburg e.V. in Anspruch zu nehmen, sowie im 
Falle des Umzugs des Mitgliedes, der zu einer Entfernung von mehr als 20 km zu den Räumen des Boxsportclub 
Bayern 02 Augsburg e.V. führt, steht dem Mitglied ein Sonderkündigungsrecht zu. Die Kündigung hat schriftlich per 
Einschreiben bis zum 3. Werktag eines Monats unter Vorlage des Nachweises ( durch amtsärztliches Attest ) bzw. des 
Umzuges ( durch Vorlage der Meldebestätigung ) zu erfolgen und beendet den Vertrag zum Ende des Monats, in dem 
die Kündigung erfolgt ist.

3. Mitgliedsbeitrag
Der vereinbarte Mitgliedsbeitrag wird monatlich zum 01. bzw. zum 15. des Monats im voraus fällig und wird über das 
Abbuchungsverfahren eingezogen. Der Beitrag gilt jeweils für die vereinbarte Laufzeit des Vertrages von 12 Monaten. 
Nach Ablauf des Vertragszeitraumes kann der Boxsportclub Bayern 02 Augsburg e.V. die Mitgliedsbeiträge den jeweils 
geltenden Konditionen anpassen. 
Gerät ein Mitglied mit mindestens zwei vereinbarten monatlichen Beiträgen in Verzug, so wird der Restbetrag bis zum 
vereinbarten Gesamtbetrag ( 12-Monatsbeiträge ) für die gesamte Vertragsdauer sofort zur Zahlung fällig.
Bei einer Rückbelastung des abgebuchten Monatsbeitrages berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 €.

4. Benutzung
Jedes Mitglied ist berechtigt, die vorhandenen Trainingseinrichtungen zu den jeweils im Aushang festgelegten 
Öffnungszeiten beliebig oft zu nutzen. Sollte der Boxsportclub Bayern 02 Augsburg e.V. aus irgendwelchen Gründen 
( höhere Gewalt ) nicht geöffnet sein, hat das Mitglied kein Anrecht auf Ersatzstunden.
Ist das Mitglied länger als 6 Monate verhindert die Trainingsmöglichkeiten zu nutzen ( Krankheit, Wehrdienst, usw. ), 
ist dies mittels einer Bescheinigung nachzuweisen. 
Die Laufzeit des Vertrages verlängert sich dann dementsprechend um diese Laufzeit.

5. Getränke
Das Mitbringen von antialkoholischen Getränken zum eigenen Verzehr ist gestattet.

6. Wertgegenstände / Haftung
Für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird keine Haftung übernommen. Es wird empfohlen, 
Wertgegenstände etc. in den bereitgestellten Schließfächern ( Spind - eigenes Schloss erforderlich ) zu benutzen.

7. Feiertage
Der Vorstand des Boxsportclub Bayern 02 Augsburg e.V. behält sich vor, in der Zeit vom 24. Dezember bis 06. Januar 
und an gesetzlichen Feiertagen den Boxsportclub zu schließen.

8. Medikamente
Es ist strengstens untersagt, verschreibungspflichtige Medikamente, die nicht dem persönlichen und ärztlich 
verordnetem Verbrauch des Mitgliedes dienen und / oder sonstige Mittel , die die körperliche Leistungsfähigkeit 
erhöhen sollen ( Anabolika ) in die Einrichtung mitzubringen. Ebenso ist es streng verboten solche Mittel entgeltlich 
oder unentgeldlich anzubieten, zu vertreiben, zu vermitteln oder in sonstiger Weise Dritte zugänglich zu machen. Eine 
Zuwiderhandlung hat die sofortige, fristlose Kündigung zur Folge. In diesem Falle ist der Verein berechtigt, sofort die 
restlichen Mitgliedsbeiträge bis zum Vertragsende als Schadenersatz zu verlangen.

9. Personen- / Sachschäden
Personenschäden und Sachbeschädigungen an den Trainingsgeräten und -Einrichtungen des Boxsportclubs, bewirkt 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, werden auf Kosten dessen behoben, der sie verursacht hat.

10. Änderungen
Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung, sei es Wohnsitz oder Bankverbindung, unverzüglich mitzuteilen.

11. Verhalten
Während des Aufenthaltes und Trainings im Boxsportclub hat sich jeder Teilnehmer so zu verhalten, dass kein anderer 
gefährdet, geschädigt und mehr als den Umständen entsprechend unvermeidlich belästigt und behindert wird. Wer 
grob gegen die Regeln des Anstandes verstösst, erhält ohne Nachsicht Hausverbot, wobei die monatlichen 
Mitgliedsbeiträge weiter entrichtet werden müssen.

12. Vertragsannahme
Vor Annahme durch den Vorstand des Vereins stellt diese Vereinbarung lediglich einen Antrag auf Abschluss eines 
Vertrages dar. Der Antrag gilt als angenommen, wenn der Vorstand die Annahme nicht binnen einer Frist von zwei 
Wochen ab heute schriftlich gegenüber dem Mitglied ablehnt.

13. Nebenabreden
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

14. Vertragsbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Das Mitglied hat neben diesen Vertragspunkten die Satzung und die 
Ordnungen des Vereins zur Kenntnis genommen.

___________________________    _______________________
Datum       Unterschrift
       bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte )


